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Einkommensteuer . Zuwendungsnießbrauch an minderjährige Kinder kann 

Gestaltungsmissbrauch sein  

 

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat mit seiner Entscheidung vom 21. März 2022 folgender 

Gestaltung eine Absage erteilt: Bestellung eines zeitlich befristeten Nießbrauchs an einem langfristig 

an eine elterliche GmbH vermieteten Grundstück durch Eltern zugunsten ihrer bei Nießbrauchs-

bestellung noch minderjährigen Kinder. Da die Eltern die Revision eingelegt haben, muss nun der 

Bundesfinanzhof entscheiden. 

 

Hintergrund 

 

Die Bestellung eines (zugewendeten) Nießbrauchs an einem Mietgrundstück zugunsten eines nahen 

Angehörigen wird steuerlich grundsätzlich anerkannt, wenn der Nießbrauch wie zwischen fremden 

Dritten vereinbart und so auch tatsächlich durchgeführt wird. 

 

Außerdem muss der Nießbraucher gegenüber den Mietern in die Rechtsstellung eines Vermieters 

eintreten. Werden diese Voraussetzungen erfüllt, sind die Vermietungseinkünfte nicht mehr dem 

Eigentümer, sondern dem Nießbraucher zuzurechnen. 

 

Vor allem bei Nießbrauchsvereinbarungen zwischen Eltern und ihren (minderjährigen) Kindern kommt 

es hinsichtlich der steuerlichen Anerkennung oft zum Streit mit dem Finanzamt, wenn dieses einen 

Gestaltungsmissbrauch iSd. § 42 AO unterstellt.  

 

Vereinfachter Sachverhalt 

 

Eltern hatten ihren minderjährigen unterhaltsberechtigten Kindern zeitlich befristet einen Nießbrauch an 

einem Grundstück bestellt, das langfristig bis zur Beendigung des Nießbrauchs an eine von den Eltern 

beherrschte GmbH vermietet ist. 

 

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat sich in seiner Urteilsbegründung ausführlich mit der 

bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung auseinandergesetzt und die vorliegende Gestaltung 

abgelehnt.  

 

Im Kern ergibt sich die Nichtanerkennung des Nießbrauchs daraus, dass bei der Prüfung der jeweiligen 

Kriterien die von den Eltern (im Wechsel der Elternteile) beherrschte GmbH nicht wie eine fremde dritte 

Person mit von den Eltern unabhängiger Willensbildung angesehen werden kann. 

 

Zudem führte das Finanzgericht aus: Die zeitlich befristete Übertragung eines zeitlich identisch 

unkündbaren Mietvertrags zwischen Eltern und GmbH auf die minderjährigen Kinder erscheint 

unwirtschaftlich, umständlich, gekünstelt sowie überflüssig und erweist sich nur als formale Maßnahme 

zur Steuerersparnis (Ausnutzung der Grundfreibeträge der Kinder und des Progressionsgefälles 

zwischen Eltern und Kindern). 

 

Tipp: Allein das Motiv, Steuern zu sparen, macht eine Gestaltung noch nicht unangemessen. Die 

Unangemessenheit einer Rechtsgestaltung tritt aber zutage, wenn diese keinem wirtschaft-

lichen Zweck dient.  
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Einkommensteuer . Grundrentenzuschlag - Steuerbescheide werden automatisch 

korrigiert 

 

Das Gesetz zum Grundrentenzuschlag ist bereits am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. Durch das 

Jahressteuergesetz 2022 wurde der Grundrentenzuschlag rückwirkend steuerfrei gestellt (§ 3 Nr. 14a 

EStG). Wurde dieser im (bestandskräftigen) Einkommensteuerbescheid für 2021 als steuerpflichtig 

behandelt, muss kein Antrag auf Änderung des Steuerbescheids gestellt werden. Die Änderung erfolgt 

automatisch. 

 

Hintergrund 

 

Den Grundrentenzuschlag kann nur erhalten, wer mindestens 33 Jahre gearbeitet und dabei 

unterdurchschnittlich verdient, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat. Das eigene Einkommen 

sowie das des Ehegatten darf bestimmte Grenzen nicht übersteigen. 

 

Der durchschnittliche Zuschlag zur Rente beträgt nach den Angaben des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales € 86,00. Die tatsächliche Höhe wird individuell berechnet. 

 

Seit Juli 2021 prüft die Deutsche Rentenversicherung automatisch bei allen neuen Rentenanträgen, ob 

für die Antragsteller ein Anspruch auf einen Grundrentenzuschlag besteht. Zeitgleich startete die 

Prüfung bei den „Bestandsrentnern“. Diese Prüfung wurde Ende 2022 abgeschlossen.  

 

Korrektur der Steuerbescheide 

 

Haben Empfänger im Jahr 2021 einen Grundrentenzuschlag erhalten, wurde dieser Teilbetrag in den 

Rentenbezugsmitteilungen für den Veranlagungszeitraum 2021 an die Finanzverwaltung gemeldet und 

(mangels Steuerfreistellung) als steuerpflichtig behandelt. 

 

Durch die rückwirkende Steuerfreistellung des Grundrentenzuschlags sind die Träger der gesetzlichen 

Rentenversicherung dazu verpflichtet, insoweit korrigierte Rentenbezugsmitteilungen an das Finanzamt 

zu übermitteln. Sobald das Finanzamt diese geänderte Rentenbezugsmitteilung für 2021 vorliegen hat, 

wird der Einkommensteuerbescheid für 2021 geändert und der Grundrentenzuschlag steuerfrei gestellt.  

 

Tipp: Wegen der späten Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 2022 im Dezember 2022 kann 

es nicht ausgeschlossen werden, dass auch Rentenbezugsmitteilungen für 2022 den Grund-

rentenzuschlag noch in der Bruttorente ausweisen. Auch hier dürften zeitnah geänderte Renten-

bezugsmitteilungen an das Finanzamt übermittelt werden. 

Lohnsteuer . Keine Anwendung der Fahrtenbuchmethode bei Schätzung des 

Treibstoffverbrauchs 

 

Die Privatnutzung für einen Pkw kann nach der Ein-Prozent-Regel oder der Fahrtenbuchmethode 

ermittelt werden. Welche Methode steuerlich günstiger ist, kann nicht pauschal beantwortet werden. Ein 

Fahrtenbuch bietet aber oft Vorteile, wenn 

 

➢ eine überwiegend betriebliche Nutzung des Pkw erfolgt (= geringe Privatnutzung) und 

➢ ein Pkw mit einem hohen Bruttolistenpreis gefahren wird. 
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An ein Fahrtenbuch werden hohe Anforderungen gestellt. In der Praxis zeigt sich, dass die meisten 

Ansatzpunkte für Kritik am Fahrtenbuch bei nicht zeitnahen Aufzeichnungen der Fahrten, bei 

unschlüssigen Angaben und bei elektronischen Aufzeichnungen gegeben sind. Beanstandungen sind 

häufig: 

 

➢ Im Fahrtenbuch ist ein anderer Kilometerstand als auf einer Werkstatt- oder TÜV-Rechnung 

vom selben Tag vorhanden. 

➢ Bei mehrtägigen Reparaturen lt. Reparaturrechnung erfolgen weiterhin fortlaufende 

Eintragungen im Fahrtenbuch. 

➢ Die Tankbelege passen im zeitlichen und mengenmäßigen Bezug nicht zu den Kilometer-

angaben (z. B. laut Fahrtenbuch 2.000 km gefahren, ohne zu tanken). 

➢ Die Eintragungen werden über einen längeren Zeitraum mit gleichem Schriftbild und Stift 

getätigt („zeitnahe Eintragung“). 

 

Der Bundesfinanzhof hat am 15. Dezember 2022 entschieden, dass eine Schätzung von belegmäßig 

nicht nachgewiesenen Aufwendungen (im Streitfall: Treibstoffkosten) die Anwendung der Fahrtenbuch-

methode für die Bemessung des geldwerten Vorteils aus der Überlassung eines betrieblichen Kfz 

ausschließt. 

 

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

 

Eine GmbH überließ zwei Angestellten (A und B) jeweils ein betriebliches Fahrzeug auch zur Nutzung 

zu privaten Fahrten und dem Angestellten A zusätzlich zu Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte. Beide Arbeitnehmer führten ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch. Die Fahrzeuge 

wurden an einer betriebseigenen Tankstelle betankt, die weder über eine Anzeige der Abgabemenge 

noch des Abgabepreises verfügte. 

 

Bei einer Lohnsteuer-Außenprüfung stellte das Finanzamt fest, dass die GmbH die Treibstoffkosten bei 

der Ermittlung des geldwerten Vorteils nach Durchschnittswerten bzw. per Schätzung bemessen hatte. 

Zwar legte die GmbH die Einkaufsrechnungen für den insgesamt im Streitzeitraum bezogenen Treibstoff 

vor; die anteiligen Treibstoffkosten je Pkw hatte sie aber nur anhand des vom Fahrzeughersteller 

angegebenen Durchschnittsverbrauchs sowie des durchschnittlichen Liter-Kraftstoffpreises ermittelt 

und damit nicht durch Belege nachgewiesen. Daraufhin ermittelte das Finanzamt den geldwerten Vorteil 

nach Maßgabe der pauschalen Ein-Prozent-Regel. 

 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Fahrtenbuchmethode nicht schon dann anzuwenden 

ist, wenn ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vorgelegt wird, welches das Verhältnis der privaten 

Fahrten und der Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zu den übrigen Fahrten 

nachweist. Denn § 8 Abs. 2 S. 4 EStG setzt weiter voraus, dass die durch das Kraftfahrzeug insgesamt 

entstehenden Aufwendungen durch Belege nachgewiesen werden. 

 

Eine Schätzung von belegmäßig nicht erfassten Kosten der überlassenen Fahrzeuge schließt die 

Anwendung der Fahrtenbuchmethode folglich aus. Dies gilt selbst dann, wenn aufgrund der gewählten 

Schätzungsgrundlagen oder eines „Sicherheitszuschlags“ bei der Bemessung des Nutzungsvorteils 

nach der Fahrtenbuchmethode vermeintlich höhere Gesamtkosten angesetzt werden, als tatsächlich 

entstanden sind. 
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Energiepreispauschale . Antrag für Studierende und Fachschüler ist endlich 

möglich 

 

Studierende und Fachschüler können aufatmen: Denn seit dem 15. März 2023 kann die einmalige 

Energiepreispauschale (EPP) in Höhe von € 200,00 (endlich) beantragt werden. 

 

Voraussetzungen 

 

Für die Auszahlung ist es erforderlich, dass die jeweilige Person am 01. Dezember 2022 an einer 

Hochschule in Deutschland immatrikuliert bzw. an einer Berufsfachschule angemeldet war. Einen 

Anspruch haben: 

 

➢ Studierende, 

➢ Schüler in Fachschulklassen, deren Besuch eine berufsqualifizierende Berufsausbildung 

voraussetzt, 

➢ Schüler in Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen, die in einem mindestens zweijäh-

rigen Ausbildungsgang einen berufsqualifizierenden Abschluss vermitteln sowie 

➢ Schüler in vergleichbaren Bildungsgängen.  

 

Antragstellung 

 

Ursprünglich sollte das Antrags- und Auszahlungsverfahren noch im Winter 2022/2023 beginnen. Doch 

die Schaffung neuer Strukturen dauerte länger als gedacht. Seit dem 15. März 2023 ist ein Antrag nun 

aber endlich möglich. Die EPP muss nach § 2 des Studierenden-Energiepreispauschalengesetzes bis 

spätestens zum 30. September 2023 beantragt werden. 

 

Die EPP kann über eine eigens entwickelte Onlineplattform beantragt werden 

(www.einmalzahlung200.de/eppsg-de). Hier erhalten Studierende und Fachschüler auch zahlreiche 

Informationen, insbesondere zur Antragstellung. 

 

Antragsteller benötigen einen Zugangscode, den sie von ihrer Ausbildungsstätte erhalten. Zur 

Anmeldung benötigen sie dann ein BundID-Konto. Um hiermit die Identität nachzuweisen, gibt es 

verschiedene Möglichkeiten: 

 

➢ den Online-Ausweis, wozu z. B. der Personalausweis genutzt werden kann, oder 

➢ das persönliche ELSTER-Zertifikat, das ggf. vorher bei der Finanzverwaltung beantragt werden 

muss. 

 

Wer weder den Online-Ausweis noch ELSTER nutzen kann, erhält von der Ausbildungsstätte eine PIN 

zum Zugangscode, die im Antrag einzugeben ist. Für die Variante mit PIN wird ebenfalls ein BundID-

Konto benötigt, wobei hier die sogenannte Basisregistrierung für das BundID-Konto mit Benutzername 

und Passwort genügt. 

 

Darüber hinaus ist bei der Antragstellung eine Kontoverbindung anzugeben.  

 

Tipp: Für die Online-Ausweisfunktion benötigt man ein aktuelles Smartphone und eine 

Identifizierungs-App (beispielsweise die AusweisApp2). 
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Energiepreispauschale . Keine Eintragungen in der Steuererklärung 2022 von 

Rentnern erforderlich 

 

Die mit dem Rentenbeziehende-Energiepreispauschalengesetz geregelte Einmalzahlung von € 300,00 

(EPP II) unterliegt der Einkommensteuer. In der Einkommensteuererklärung für 2022 ist sie dennoch 

nicht anzugeben. 

 

Eine an Rentenbeziehende ausgezahlte EPP II war von den Trägern der gesetzlichen Rentenver-

sicherung und der landwirtschaftlichen Alterskasse in einer gesonderten Rentenbezugsmitteilung bis 

zum 28. Februar 2023 an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Daher fließt der Betrag automatisch in 

die Einkommensteuer-Veranlagung ein. 

 

Der Grund für dieses kurios anmutende Prozedere ist einfach: Der zeitliche Vorlauf war zu knapp, um 

in den Vordrucken für die Einkommensteuererklärung 2022 eine entsprechende Eintragungsmöglichkeit 

vorzusehen. 

 

Bilanzierung . Rückstellung von Mitarbeiterboni auch ohne Rechtsanspruch 

möglich 

 

Eine (steuermindernde) Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten setzt u. a. voraus, dass mehr 

Gründe für als gegen eine Inanspruchnahme sprechen. Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts 

Münster vom 16. November 2022 kann sich eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Entstehung 

einer Verbindlichkeit auch aus der seit Jahren bestehenden ständigen Übung ergeben, Mitarbeiterboni 

ohne rechtliche Verpflichtung auszuzahlen. Die Revision wurde nicht zugelassen. 

 

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

 

Die A-GmbH zahlte ihren Mitarbeitern Boni, ohne dass hierüber schriftliche Verträge gefasst wurden. 

Neue Mitarbeiter erhielten bei der Einstellung u. a. folgende Informationen: „Für Jahre mit gutem 

Geschäftsverlauf und guter Perspektive zahlt A im Frühjahr des folgenden Kalenderjahrs einen Bonus 

an die Mitarbeiter. Beim Bonus handelt es sich um eine freiwillige Leistung ohne Rechtsanspruch.“ 

 

Tatsächlich zahlte die A-GmbH in den Vorjahren, im Streitjahr 2014 und in den Folgejahren 

Mitarbeiterboni. Im Streitjahr erfolgte eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von ca. € 300.000,00. 

Das Finanzamt erkannte die Rückstellung aber nicht an. Begründung: Die Arbeitnehmer hätten keinen 

Rechtsanspruch auf die Auszahlung der Boni. Zudem würden sich die freiwilligen Bonusleistungen nicht 

nur am Betriebsergebnis des abgelaufenen Wirtschaftsjahrs, sondern auch an der zukünftigen Ertrags-

lage orientieren. 

 

In der Folge argumentierte die A-GmbH, dass die Zahlung der Mitarbeiterboni auch nach außen 

kommuniziert werde. Auf ihrer Homepage werde die verbindliche Regelung von anlassbezogenen 

Zuwendungen und von Boni erläutert. Der Freiwilligkeitsvorbehalt bedeute lediglich, dass in einem 

Verlustjahr kein Bonus gezahlt werde. 

 

Das Finanzgericht Münster erkannte die Rückstellung an. 
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Nach § 249 Abs. 1 S. 1 HGB kann eine Rückstellung nicht nur dann gebildet werden, wenn eine 

Verbindlichkeit am Bilanzstichtag mit Sicherheit besteht und nur ihre Höhe ungewiss ist, sondern auch 

dann, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine Verbindlichkeit dem Grunde nach künftig 

entsteht, wobei zudem deren Höhe ungewiss sein kann. 

 

In seiner Urteilsbegründung beschäftigte sich das Finanzgericht dann insbesondere mit dem 

Tatbestandsmerkmal der „Wahrscheinlichkeit des künftigen Entstehens einer Verbindlichkeit dem 

Grunde nach“, wobei es bereits ausreicht, dass die Verpflichtung überwiegend wahrscheinlich ist 

(„51 %“). 

 

Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Entstehung einer Verbindlichkeit auf Auszahlung der 

Mitarbeiterboni ergab sich im Streitfall insbesondere aus der jahrelangen ständigen Übung der A-GmbH, 

Mitarbeiterboni ohne rechtliche Verpflichtung an die Mitarbeiter auszuzahlen. Äußerlich erkennbare 

Anhaltspunkte dafür, dass die A-GmbH im Streitjahr beabsichtigte, von dieser ständigen Übung Abstand 

zu nehmen, waren nicht ersichtlich. 

 

Zudem hatte die künftig entstehende Verbindlichkeit ihre wirtschaftliche Verursachung in der Zeit vor 

dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2014. Denn der rechtliche und wirtschaftliche Bezugspunkt der 

Verpflichtung lag in der Vergangenheit. 

 

Tipp: Das Finanzamt hatte in der mündlichen Verhandlung auf den Doppelcharakter der 

Mitarbeiterboni (Abgeltung der im abgelaufenen Geschäftsjahr erbrachten Leistung sowie 

künftige Bindung an das Unternehmen) hingewiesen. Nach Ansicht des Finanzgerichts Münster 

löst dieser Doppelcharakter aber keinen Automatismus in dem Sinne aus, dass wegen eines 

bestehenden Zukunftsbezugs keine wirtschaftliche Verursachung vor dem Bilanzstichtag mehr 

vorliegen kann. Vielmehr sind die unterschiedlichen Anknüpfungspunkte und Zielsetzungen der 

Mitarbeiterboni zu gewichten – und hier war der Aspekt der Mitarbeiterbindung nur ein positiver 

Nebeneffekt. 

 

Umsatzsteuer . Neue Rechtsprechung zur Organschaft 

 

Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung zur finanziellen Eingliederung bei einer 

umsatzsteuerlichen Organschaft geändert. Durch ein weiteres Vorabentscheidungsersuchen an den 

Europäischen Gerichtshof soll geklärt werden, ob an der bisherigen Annahme festzuhalten ist, dass 

Innenumsätze nicht steuerbar sind. 

 

Hintergrund 

 

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG wird die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit nicht selbständig ausgeübt, 

wenn eine juristische Person nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaft-

lich und organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist (Organschaft). Die 

Wirkungen der Organschaft sind auf Innenleistungen zwischen den im Inland gelegenen Unterneh-

mensteilen beschränkt. Diese Unternehmensteile sind als ein Unternehmen zu behandeln. 

 

Durch die Organschaft werden also mehrere Unternehmen zu einem Steuerpflichtigen zusammen-

gefasst. Leistungsbeziehungen zwischen diesen Unternehmen werden nicht besteuert.  
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Der Organträger ist Steuerschuldner auch für die Umsätze, die andere eingegliederte Organgesell-

schaften gegenüber Dritten ausführen. 

 

Steuerschuldner und finanzielle Eingliederung 

 

Nach der Vorabentscheidung durch den Europäischen Gerichtshof sieht der Bundesfinanzhof die sich 

aus § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG ergebende Steuerschuldnerschaft des Organträgers für die Umsätze der 

Organschaft (entgegen früheren Zweifeln) weiter als unionsrechtskonform an. Die vom Europäischen 

Gerichtshof hierfür genannten Bedingungen (Willensdurchsetzung und keine Gefahr von 

Steuerausfällen) werden gewährleistet. Denn der Bundesfinanzhof hat schon bisher die Möglichkeit der 

Willensdurchsetzung verlangt und die Organgesellschaft haftet nach § 73 AO für die Umsatzsteuer des 

Organträgers. 

 

Im Hinblick auf das Kriterium der Willensdurchsetzung hat der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung 

zur finanziellen Eingliederung allerdings geändert. Es ist zwar weiterhin im Grundsatz erforderlich, dass 

dem Organträger die Mehrheit der Stimmrechte an der Organgesellschaft zusteht. Die finanzielle 

Eingliederung liegt nun aber auch dann vor, wenn der Gesellschafter zwar nur über 50 % der 

Stimmrechte verfügt, die erforderliche Willensdurchsetzung bei der Organgesellschaft aber dadurch 

gesichert ist, dass er eine Mehrheitsbeteiligung am Kapital der Organgesellschaft hält und er den 

einzigen Geschäftsführer der Organgesellschaft stellt. 

 

Innenumsätze 

 

Weiterhin ungewiss ist, ob die deutsche Handhabung Bestand haben wird, dass innerorganschaftliche 

Innenumsätze umsatzsteuerlich unbesteuert bleiben. Denn mit Beschluss vom 26. Januar 2023 hat der 

Bundesfinanzhof in dieser Sache bereits ein zweites Vorabentscheidungsersuchen an den 

Europäischen Gerichtshof gerichtet. 

 

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht . Arbeitsunfall – Sturz beim Einwurf der 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

 

BSG, Urteil vom 30.03.2023, Az. B 2 U 1/21 R 

 

Nach einer Entscheidung des Bundessozialgerichtes liegt ein Arbeitsunfall vor, wenn der Arbeitnehmer 

auf dem Weg zum Briefkasten stürzt, um dem Arbeitgeber eine ärztliche Bescheinigung über die Dauer 

einer Erkrankung zuzuschicken. 

 

Geklagt hatte eine Krankenkasse auf Erstattung von Behandlungskosten von der Berufsgenossenschaft 

aufgrund eines – aus Sicht der Krankenkasse – Arbeitsunfalls ihrer Versicherungsnehmerin. 

 

Im Winter 2013 wollte die erkrankte Versicherungsnehmerin ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an 

ihren Arbeitgeber versenden. Auf dem Weg zum Briefkasten stürzte sie und verletzte sich. Sie musste 

behandelt werden und bezog später Krankengeld. Die Berufsgenossenschaft lehnte ihr gegenüber 

Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung ab. Dieser Bescheid wurde bestandskräftig. Erfolglos 

blieben auch die außergerichtlichen Bemühungen der Krankenkasse, die Behandlungskosten erstattet 

zu bekommen. 
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Die Krankenkasse erhob schließlich Klage gegen die Berufsgenossenschaft auf Erstattung. Die Klage 

hatte jedoch erst in der letzten Instanz Erfolg. Zuvor hatten beide Vorinstanzen entschieden, dass kein 

Arbeitsunfall vorgelegen habe. Weder sei die Übersendung arbeitsvertraglich geschuldet noch habe der 

Betrieb konkret die Übersendung veranlasst. Die Verletzte hätte lediglich eigene Rechte wahren wollen, 

hieß es in den vorinstanzlichen Urteilsbegründungen. 

 

Das Bundessozialgericht sah die Angelegenheit dagegen völlig anders. Die Ablehnung sei „offensicht-

lich fehlerhaft, weil ein Arbeitsunfall zweifelsfrei und ohne jegliche weitere Ermittlungen zu bejahen" sei, 

urteilten die Bundesrichter. Nach § 5 Absatz 1 Satz 2 und 4 Entgeltfortzahlungsgesetz sei die 

Geschädigte verpflichtet gewesen, ihrem Arbeitgeber eine zuverlässige Information über die voraus-

sichtliche Dauer ihrer Erkrankung zukommen zu lassen. Dieser Pflicht habe sie nachkommen wollen. 

Die bestandskräftige Ablehnung von Leistungen gegenüber der Arbeitnehmerin habe hingegen keine 

Auswirkungen im Verhältnis von der klagenden Krankenkasse und der beklagten Berufsgenossen-

schaft, was jedoch zuvor die vorherigen Instanzen bereits festgestellt hatten. 

 

Mietrecht . Vermieter nackt im Hof – kein Mietmangel? 

 

OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 18.04.2023, Az. 2 U 43/22 

 

Zuweilen haben sich die Gerichte mit den Belangen zwischenmenschlichen Verhaltens zu befassen. Im 

Mietrecht kommt es nicht selten zu Unstimmigkeiten, die dann einer gerichtlichen Lösung zugeführt 

werden. 

 

Das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. hatte sich nun in der Berufungsinstanz mit einem – teilweise – 

nicht ganz alltäglichen Fall zu befassen. 

 

Geklagt hatte der Vermieter gegen seinen Mieter auf Zahlung rückständiger Mieten. Der beklagte Mieter 

hatte eine Büroetage in einem Gebäude des Vermieters gemietet, in dem sich ansonsten Wohnungen 

befinden. Auch der Vermieter selbst bewohnte eine Wohnung des Gebäudes, welches im Frankfurter 

Westend, einem gehobenen Wohnviertel der Metropole gelegen ist. 

 

Nach knapp einjähriger Mietzeit minderte die Beklagte die Miete wegen angeblicher Mängel, die aus 

Sicht des Vermieters nicht bestanden und somit aus seiner Sicht die Miete zu Unrecht vorenthalten 

wurde. Das in erster Instanz angerufene Landgericht hatte der Klage hinsichtlich der ausstehenden 

Mieten nach einer aufwändigen Beweisaufnahme überwiegend stattgegeben. 

 

Die Mieterin ging in die Berufung, die vor dem OLG jedoch nur zu einem ganz geringen Teil Erfolg hatte. 

Allein hinsichtlich der in der Nachbarschaft der Immobilie durchgeführten umfangreichen Bauarbeiten 

habe die beklagte Mieterin die Miete berechtigterweise zum Teil mindern dürfen. Im Hinblick auf die 

Beeinträchtigung der Nutzbarkeit der Räume durch Lärm und Staubimmissionen im Umfeld des 

Mietobjektes habe die Beklagte für drei Monate die Miete um 15 % mindern dürfen. Die Baumaßnahmen 

in der Nachbarschaft und damit verbundene Beeinträchtigungen seien nicht mehr als unwesentlich oder 

ortsüblich einzuordnen, so das OLG. Das Gericht berücksichtigte in diesem Zusammenhang die „Ruhe 

und Gediegenheit" des Umfelds des Mietortes, welcher Bestandteil der vertraglichen Beschaffenheit 

geworden und durch die zeitweisen Immissionen beeinträchtigt gewesen sei. 
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Nicht berechtigt waren – auch nach Ansicht des Berufungsgerichts – weitere Mängelrügen an der 

Mietsache. 

 

Soweit die Beklagte die Miete gemindert habe, weil im Erdgeschossbereich „Gerümpel" abgestellt 

worden sei, sei dies unbegründet. Das Verhalten der Mitbewohner sei zwar häufiger Anlass für 

Beanstandungen. „Da die Wohnung neben der Funktion der Unterkunft und Lebensmittelpunkt auch 

soziale Kontakte, individuelle Erholung und Entspannung ermöglichen soll, sind Konflikte 

vorprogrammiert", erläuterte das OLG. Der Freiraum der Mitbewohner sei unter dem Gesichtspunkt der 

Sozialverträglichkeit zu werten und mit dem Gebot der Rücksichtnahme abzuwägen. Beeinträch-

tigungen durch abgestellte Sachen im Flur (Kinderwagen, Schuhe, Ranzen, Tüten oder ähnliches) 

gingen nur in Ausnahmefällen über das als sozialadäquat hinzunehmende Maß der Beeinträchtigung 

durch einen Mitmieter hinaus. Hier sei nicht feststellbar, dass es zu einer massiven über das sozial-

adäquate Maß hinausgehenden Beeinträchtigung gekommen sei. 

 

Zu dem sozialadäquaten Beeinträchtigungen zählte das OLG auch die beanstandeten Küchengerüche, 

die die Beklagte bemängelt hatte. Vor dem Hintergrund der gemischten Nutzung des Gebäudes sei mit 

dem Kochen von Speisen der Mitbewohner zu rechnen, wobei es gelegentlich zu Gerüchen kommen 

könne, so die Richter. Im Rahmen des extra zur Mittagszeit durchgeführten Ortstermins seien im 

Treppenhaus zudem keine Küchengerüche festgestellt worden. Auch der behauptete „muffige Geruch" 

sei nicht zu riechen gewesen. 

 

Schließlich sah auch das Oberlandesgericht, wie schon zuvor das Landgericht es nicht als Mangel der 

Mietsache an, dass der Vermieter sich wie Gott ihn schuf im Hof der Anlage zum Sonnenbad legte. 

Dass der Vermieter sich nackt sonne, blieb unstreitig. Hier führten die OLG-Richter aus, dass rein die 

Verletzung des ästhetischen Empfindens eines anderen nicht zu einem Abwehranspruch führe, sofern 

sich die Verletzung nicht gezielt gegen den anderen richtete. Eine „grob ungehörige Handlung" im Sinne 

des § 118 OWiG liege nach Ansicht des Gerichts nicht vor.  

 

Durch den sich im Hof nackt sonnenden Kläger werde die Gebrauchstauglichkeit der Mietsache nicht 

beeinträchtigt. Es fehle an einer unzulässigen, gezielt sittenwidrigen Einwirkung auf das Grundstück. 

Der Ort, an dem der Kläger sich unbekleidet auf seine Liege lege, sei von den Räumlichkeiten der 

Beklagten aus nur dann sichtbar, wenn man sich weit aus dem Fenster herausbeuge. Dies stehe einer 

gezielten Einwirkung entgegen, führte das Gericht aus. 

 

Dass sich der Vermieter auch unbekleidet im Treppenhaus gezeigt habe, konnte die Beklagte nicht 

nachweisen. Der Kläger habe vielmehr glaubhaft bekundet, stets einen Bademantel zu tragen, den er 

erst unmittelbar vor der Sonnenliege ausziehe. 

 

Gewerblicher Rechtsschutz . Der Konkurrenz eingeschenkt? – Keine Verletzung 

der Markenrechte „Eieiei“ 

 

OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.04.2023, Az. I-20 U 41/22 

 

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat im Streit um eine Werbung für Eierlikörprodukte gegen die Firma 

Verpoorten als Inhaberin der Markenrechte an der Marke „Eieiei“ entschieden. Die Internetwerbung 

eines Mitbewerbers unter Verwendung der Worte „Ei, Ei, Ei, Ei, Ei“ wurde als zulässig erachtet. 
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Die Klägerin ist Herstellerin von Eierlikör und seit 1979 Inhaberin der beim DPMA eingetragenen 

deutschen Wortmarke "Eieiei", die Schutz für „Spirituosen" genießt. Auf ihrer Website bewarb die 

Beklagte Anfang 2020 ein Päckchen mit fünf kleinen Eierlikörflaschen unter Verwendung des Textes 

„Ei, Ei, Ei, Ei, Ei". Die Klägerin mahnte die spätere Beklagte außergerichtlich ab, welche auch eine 

strafbewehrte Unterlassungserklärung abgab. Die geforderte Erstattung der Abmahnkosten leistete sie 

jedoch nicht. 

 

Als die Beklagte im April 2020 ihre Eierlikörprodukte erneut unter Verwendung der Worte „Ei, Ei, Ei, Ei, 

Ei" unter anderem über ihren Internetauftritt bei Facebook anpries, wurde sie von der Klägerin erfolglos 

zur Zahlung einer Vertragsstrafe aufgefordert. 

 

Das LG Düsseldorf hat die auf Erstattung von Abmahnkosten, Auskunftserteilung, Rechnungslegung 

sowie Feststellung von Schadenersatz gerichtete Klage abgewiesen. Die gegen dieses Urteil eingelegte 

Berufung der Klägerin hatte ebenfalls keinen Erfolg. 

 

Die Berufungsrichter bestätigten die Ansicht des Landgerichts, dass die Beklagte die Klagemarke 

„Eieiei" nicht verletzt habe.  

 

Voraussetzung für eine Markenverletzung wäre, dass der Verkehr in dem Zeichen einen Hinweis auf 

die Herkunft der Ware erblicke. Davon könne im konkreten Fall nicht ausgegangen werden, so die 

Richter. Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden den angegriffenen Text in Bezug auf die 

Warenklasse „Spirituosen" lediglich als glatt beschreibenden Sachhinweis auf die Beschaffenheit des 

beworbenen Produkts nämlich das „Ei" als Kernzutat von Eierlikör. Die fünffache Wiederholung des 

Wortes „Ei" führe zu keiner entscheidenden Änderung dieses Verkehrsverständnisses. Vielmehr werde 

dies nur als weitere Verstärkung des Aufmerksamkeitseffekts oder als eindringlich wirkender Ausdruck 

des Erstaunens, der nur der werbemäßigen Anpreisung dient, wahrgenommen. 

 

Der den Gesamteindruck prägenden Art und Weise der abgebildeten eigenen Unternehmenskenn-

zeichen der Beklagten spreche schließlich ebenfalls dafür, dass der Verkehr die Werbung nicht dem 

Unternehmen der Klägerin zuordne. 

 

Die Revision zum BGH wurde nicht zugelassen, allerdings wäre eine Nichtzulassungsbeschwerde der 

Klägerin für den Fortgang des Verfahrens möglich. 
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